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1 Einleitung 
 
 
 
 
 
 
Laut dem im März 2005 veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisati-
on International Helsinki Federation For Human Rights (IHF) zur Lage der 
Muslime1 in der europäischen Union wird sich die Zahl der in Europa lebenden 
Muslime (der Bericht schätzt sie auf 20 Millionen) bis zum Jahre 2015 verdop-
peln. Die Mehrzahl dieser „neuen“ Muslime wurde hier in Europa geboren. Hier 
wachsen sie auf, besuchen verschiedenste Bildungsinstitutionen (Schulen und 
Hochschulen) Europas und werden mit vielen neuen Fragen konfrontiert, die 
zum Teil ihre Religion betreffen; sie „leben in zwei Welten“ (Weiss 2007). In 
den letzten Jahren durchgeführte Untersuchungen ergaben, dass Religiosität 
sowohl für die erste als auch für die zweite Generation der MigrantInnen aus 
islamischen Ländern ein wichtiger Bestandteil ihres persönlichen Selbstver-
ständnisses ist (vgl. Nauck/Özel 1986, Pfluger-Schindelbeck 1989, Alamdar-
Niemann 1992, Morgenroth/Merkens 1997, Stöbe 1998).  

Viele muslimische Eltern haben vor dem Verlust der islamischen Identität 
ihrer Kinder Angst und schicken diese in Moscheen, damit sie dort den Islam in 
den Koranschulen erlernen. In seiner Studie über den außerschulischen islami-
schen Religionsunterricht in Nordhein-Westfalen betont Alacacioglu zwar die 
Bedeutung des Unterrichtes in den Koranschulen für die Sozialisierung der 
Kinder und Jugendlichen und seine Rolle bei der Erziehung der muslimischen 
Jugendlichen zu gesetzestreuen Bürgern und bewertet diese Zielsetzung des 
Religionsunterrichts als positiv, sie „entspricht dem modernen religionspädago-
gischen Verständnis von Religionsunterricht“ (Alacacioglu 1999, S. 258). Er 
stellt allerdings fest, dass dieser Unterricht stärker im Sinne affirmativer Ver-
mittlung normativ-religiöser Vorgaben ausgerichtet ist: Der Katechismus be-
stimmt „eindeutig die Ziele und Inhalte des Religionsunterrichts sowie das di-
daktische Vorgehen. Die Aussagen des Katechismus gelten als unhinterfragbar 
und werden den Schülern in den didaktischen Formen des Memorierens und der 
Textanalyse nahe gebracht. Dieses Verständnis des Religionsunterrichts hat 
ebenso weitreichende Auswirkungen auf das Lehrer-Schüler-Verhältnis: Der 
Lehrer gilt hier als Verkünder der Wahrheiten des Katechismus, der Schüler als 

                                                           
1 Mit dem Begriff Muslim im hier verwendeten Sinne ist jede Person gemeint, die sich zum Islam 
bekennt. Der Begriff Muslim bezeichnet somit Männer und Frauen gleichermaßen. 
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jemand, der zu diesen Wahrheiten geführt werden muß“ (ebd.: 255). Daher 
haben Koranschulen ein negatives Image. Sie gelten als Orte, in denen Kinder 
durch Strenge unterrichtet und indoktriniert werden. Dieser Religionsunterricht 
in den Moscheen wird von muslimischen Gelehrten abgehalten, denen in der 
Regel pädagogisches und didaktisches Fachwissen fehlt. Daher haben einige 
europäische Länder den islamischen Religionsunterricht in ihr Schulsystem 
eingeführt, nicht nur um für eine fachpädagogische und -didaktische Vermitt-
lung religiöser Inhalte zu sorgen, sondern auch um den Religionsunterricht  
überschaubar zu machen und ihn vor Missbrauch oder Instrumentalisierung zu 
schützen. „Der Staat bekundet sein Interesse daran, dass islamische Glaubens-
lehre nicht in den seinem Einflussbereich entzogenen privaten Koranschulen 
stattfindet, die zum Teil im Ruf stehen, radikalen politisch-religiösen Gruppen 
ein verborgenes Tätigkeitsfeld zu eröffnen. Der Islam soll im Rahmen und 
Raum der öffentlichen Schule seinen Platz finden. Dem sozial segregativen 
Einfluss der Korankurse soll schulischer islamischer Unterricht entgegenwir-
ken“ (Korioth 2006: 38). Darüber hinaus kann die Einführung des islamischen 
RUs an öffentliche Schulen eine wichtige integrative Rolle spielen (vgl. Aksit 
2001). In ihrer Studie „Islamischer Religionsunterricht in Österreich und 
Deutschland“ stellen Potz und sein Team fest, dass der öffentliche RU einen 
zentralen Bereich der „institutionalisierten Anerkennung einer Religionsge-
meinschaft“ (Potz et al. 2005: 3) darstellt. Sie bewerten den islamischen RU als 
wichtigen Bestandteil der Integration der muslimischen SchülerInnen: „Der 
islamische Religionsunterricht erfüllt neben seiner Kernaufgabe – den Schüle-
rInnen das islamische Glaubensgut zu vermitteln – eine wichtige Integrations-
leistung, indem er den SchülerInnen hilft, ihre muslimische und österreichische 
Identität miteinander zu vereinbaren. Dass dies schon im Kindes- und Jugendal-
ter geschieht, ist ein wichtiger Umstand“ (ebd.: 5).  

Österreich war das erste europäische Land, das den Islamunterricht an öf-
fentlichen Schulen einführte: Seit dem Schuljahr 1982/83 wird hier für muslimi-
sche SchülerInnen ein islamischer RU angeboten, an dem nach Angabe der 
Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) im Jahre 2007 über 
47.000 SchülerInnen, die von rund 350 LehrerInnen an etwa 2.700 Standorten 
betreut wurden, teilnahmen. Auch andere europäische Länder haben mittlerwei-
le den Islamunterricht an ihren Schulen eingeführt (z. B. mehrere Bundesländer 
in Deutschland, die Niederlande und Belgien), und immer mehr Stimmen wer-
den in der EU laut, die für eine Einführung des islamischen RUs an europäi-
schen Schulen plädieren.  

Es erheben sich aber auch Stimmen, die den RU für nicht vereinbar mit den 
säkularen Gesellschaften Europas halten. Gerade der Islam wird mit den moder-
nen Werten wie Demokratie, Menschenrechte, Pluralismus usw. als unvereinbar 
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angesehen. Daraus ergibt sich die Herausforderung, den islamischen RU so zu 
gestalten, dass er einerseits dem Bedürfnis muslimischer Eltern und SchülerIn-
nen nach der Wahrung einer islamischen Identität gerecht wird und andererseits 
einen Beitrag zur Integration – gerade der jungen Muslime – in die säkularen 
europäischen Gesellschaften leistet. Allerdings können weder der Staat noch die 
muslimischen Communities diese Herausforderung alleine bewältigen. Die 
Erfahrungen mit dem islamischen RU in Österreich und in Deutschland zeigen, 
dass den Anforderungen an den islamischen RU nur durch eine gezielte Koope-
ration des Staates mit den islamischen Religionsgemeinschaften nachgekommen 
werden kann. Diese Kooperation gestaltet sich in Österreich und in Deutschland 
jedoch unterschiedlich. In Deutschland ist der Staat Veranstalter des RUs, der in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften zu erteilen 
ist. In Österreich hingegen ist die jeweilige Glaubensgemeinschaft Veranstalter 
des RUs, der Staat stellt lediglich die Rahmenbedingungen bereit. Somit besit-
zen die Glaubensgemeinschaften im österreichischen Modell eine vergleichs-
weise hohe Autonomie hinsichtlich der Verwaltung des RUs. Diese Autonomie 
bedeutet mehr Gestaltungsfreiheit für die Glaubensgemeinschaften, aber 
zugleich auch mehr Raum für Missbrauch. 

Die ReligionslehrerInnen (RL) des islamischen RUs an den öffentlichen 
Schulen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Das Bild des Islam, das sie den 
SchülerInnen vermitteln, trägt maßgeblich dazu bei, ob diese jungen Muslime 
den Islam mit ihrer Lebenswirklichkeit in einer europäischen Gesellschaft ver-
einbaren können oder ob sie sich vor die Wahl, entweder „Muslim“ oder „Euro-
päer“ zu sein, gestellt sehen. Die vorliegende empirische Studie untersucht die 
Vorstellungen der islamischen RL über die Rolle des islamischen RUs sowie 
ihre Einstellungen u. a. zur Rechtsstaatlichkeit, zu religiösem Fanatismus, zu 
religiös motivierter Gewalt und zu Geschlechtsrollen. Die Ergebnisse sollen 
einen weiterführenden Aufschluss über den Beitrag des islamischen RUs zur 
Integration der Muslime in Österreich geben. 

Nach dieser Einleitung (Kapitel 1) werden im zweiten Kapitel die Problem-
stellung und die Ziele der vorliegenden Studie formuliert. Der derzeitige For-
schungsstand ist Gegenstand des dritten Kapitels. Im vierten Kapitel wird auf 
die historisch gewachsene Situation der Muslime in Österreich und Deutschland 
eingegangen. Das fünfte Kapitel betrachtet die Situation des RUs in Österreich 
und Deutschland im Allgemeinen und des islamischen im Speziellen und unter-
sucht die Rolle des Staates bei der Organisation des islamischen RUs in beiden 
Ländern. Forschungsdesign und Methode werden im sechsten Kapitel dargelegt. 
In den Kapiteln sieben bis elf werden dann die Ergebnisse der empirischen Un-
tersuchung vorgestellt und ausgewertet. Dabei geht es um die Einstellungen der 
islamischen RL zu Aufgaben und Zielen des islamischen RUs an den öffentli-
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chen Schulen (Kapitel 7). Die Situation der RL an den Schulen, die Motive für 
ihre Berufswahl, ihre Zufriedenheit mit diesem Beruf und die von ihnen ver-
wendeten didaktischen Mittel sind Thema des Kapitels 8. Ihre Einstellungen zu 
religiös begründeter gesellschaftlicher Abgrenzung, zu rechtsstaatlichen Prinzi-
pien und politischer Partizipation, zu ihrer Identifikation mit Österreich, zu 
religiösem Fanatismus und zu religiös motivierter Gewalt sind in Kapitel 9, ihre 
Einstellungen zu den Geschlechtsrollen in Kapitel 10 zu betrachten. Im ab-
schließenden Kapitel 11 werden die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusam-
mengefasst und eine theoretische Grundlage für eine zeitbezogene islamische 
Religionspädagogik für den europäischen Kontext skizziert. 
 
 

 



 

2 Problemstellung und Ziel 
 
 
 
 
 
 
Mit der staatlichen Anerkennung einer Religionsgesellschaft ist in Österreich 
auch das Recht beinhaltet, einen konfessionell gebundenen RU an öffentlichen 
Schulen abzuhalten. Der Staat stellt lediglich den institutionellen und organisa-
torischen Rahmen (Schulgebäude, Besoldung usw.) für diesen Unterricht bereit. 
Die jeweilige Konfession ist selbst für den Inhalt des Unterrichts, für die Perso-
nalentscheidungen und für die Lehrpläne verantwortlich. So ist es Aufgabe der 
Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ), den islamischen RU 
zu organisieren, Lehrpläne sowie Unterrichtsmaterialien zu entwerfen und je-
dem/jeder Religionslehrer/in die Erlaubnis zu erteilen, den islamischen RU zu 
halten. Sie ist auch für die fachliche Beaufsichtigung (Fachinspektorat) des RUs 
verantwortlich.  

In den Anfangsjahren des islamischen RUs und über viele Jahre hinweg 
gab es kaum qualifizierte LehrerInnen, kein Lehrmaterial und auch noch keine 
ausgearbeiteten Lehrpläne für diesen Unterricht. Bei der Entscheidung, wer als 
ReligionslehrerIn eingestellt werden sollte, wurde das Augenmerk lediglich 
darauf gerichtet, dass die BewerberInnen über ausreichende Deutschkenntnisse 
verfügten, um den Unterricht abhalten zu können.  

Um den Bedarf an RL abdecken zu können, hatte die Islamische Glaubens-
gemeinschaft muslimische LehrerInnen aus der Türkei angeworben. Da die 
deutsche Sprache aber die einzig zulässige Unterrichtssprache ist, mussten diese 
zunächst Deutsch lernen. Der Anteil dieser angeworbenen LehrerInnen für den 
islamischen RU in Österreich betrug in den 90er Jahren etwa 45 % der Gesamt-
lehrerschaft (vgl. Aslan 1998: 14). Diese LehrerInnen befanden sich in einem 
Beamtenverhältnis zum türkischen Staat und durften höchstens sechs Jahre in 
Österreich tätig sein. Mit Ausnahme dieser angeworbenen LehrerInnen handelte 
es sich bei der Mehrheit der restlichen Lehrerschaft weder um theologisch noch 
pädagogisch qualifizierte Lehrkräfte, sondern lediglich um muslimische Studen-
tInnen oder AbsolventInnen anderer Fachdisziplinen (Wirtschaft, Technik 
usw.), die nebenberuflich als RL tätig waren.  

Diese Situation erschwerte eine moderne, am Alltagsleben der SchülerIn-
nen orientierte Gestaltung des islamischen RUs. Neben den sprachlichen, päda-
gogischen und fachdidaktischen Defiziten wiesen die LehrerInnen einen ande-
ren Erfahrungshintergrund auf; ihnen fehlten Kenntnisse und Erfahrungen der 
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tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnisse in Europa. „Das führt auch erfah-
rungsgemäß zu einem pädagogisch-didaktischen Konflikt mit dem österreichi-
schen Schulsystem“ (ebd.: 215). 

Seit 1998 werden die RL für den Islamunterricht an Pflichtschulen an der 
Islamischen Religionspädagogischen Akademie (IRPA) ausgebildet. Allerdings 
unterziehen sich nicht alle RL, die schon im Berufsleben stehen, dieser Ausbil-
dung. Seit dem Wintersemester 2006/07 werden die RL für die höheren Schulen 
an der Universität Wien am Institut für Bildungswissenschaft/Islamische Religi-
onspädagogik ausgebildet.  

In den vergangenen Jahren ist der islamische RU an den österreichischen 
Schulen immer wieder in Misskredit geraten; den LehrerInnen werden man-
gelnde Sprachkenntnisse, aber auch mangelnde fachliche Qualifikationen vor-
geworfen. Das Kultusamt stellte in einigen Lehrbüchern fundamentalistische 
Inhalte fest, woraufhin die IGGiÖ im Jahre 2004 auf Druck des Kultusamtes das 
Buch „Erlaubtes und Verbotenes im Islam“, welches zuvor acht Jahre lang im 
islamischen RU verwendet wurde, aus dem RU zurückziehen musste2. Der is-
lamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich wird auch vorgeworfen, sie 
würde Islamisten als RL beschäftigen (vgl. Schmidinger u. Larise 2008: 270ff.). 
Auch versucht der türkische Staat immer mehr Einfluss auf die Gestaltung des 
RUs in Österreich und Deutschland zu gewinnen (vgl. Reichmuth et al. 2006: 
9). 

Es gibt nur wenige theoretische Arbeiten, die sich mit dem islamischen RU 
in Österreich beschäftigten (z. B. Strobl 1997, Aslan 1998, Stock 2003, Mohr 
2006). Außer der Untersuchung von Professor Potz und seinem Team am Insti-
tut für Rechtsphilosophie, Religions- und Kulturrecht im Jahre 2004/05 zum 
islamischen RU in Österreich3 gibt es bis heute keine andere empirische Unter-
suchung, die islamische RL zum Gegenstand hat. Dabei spielen gerade die RL 
eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung von Werten. Sie geben den Schü-
lerInnen Antworten auf ihre Fragen, die nicht nur den spirituellen Bereich, son-
dern auch den Alltag und das Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft 
betreffen. Die islamischen RL sind auch die erste Adresse, wenn es Probleme 
oder Konflikte mit muslimischen SchülerInnen oder deren Eltern gibt. Von 
ihnen wird erwartet, nicht nur praxisorientierte Antworten und Lösungen anbie-
ten zu können, sondern auch eine hohe soziale Kompetenz aufzuweisen, um 
mithilfe konstruktiver Kommunikation Konflikte zwischen SchülerInnen, Leh-
rerInnen und Eltern bewältigen zu können. 

                                                           
2 12. Sitzung des Landtags am 21.9.2007: www.magwien.gv.at 
3 http://www.abif.at/deutsch/download/Files/Islamischer%20Religionsunterricht%20-
%20SummaryNeu.pdf 



 2 Problemstellung und Ziel 21 

 

Wenn der öffentliche islamische RU die Aufgabe haben soll, eine prakti-
sche Orientierung und einen aufgeklärten Islam, der sich mit modernen Werten 
vereinbaren lässt, zu vermitteln, und somit als sicheres Mittel gegen Instrumen-
talisierung der Religion für menschenverachtende und staatsbedrohende Akte 
gelten soll, dann muss für eine entsprechende Ausbildung der RL gesorgt wer-
den. Die Erhebung ihrer Vorstellungen über die Rolle des RUs, ihrer fachdidak-
tischen Qualifikation und ihrer Einstellungen zu rechtsstaatlichen Prinzipien und 
Geschlechtsrollen sollen die Basis für die Konzipierung einer adäquaten Ausbil-
dung darstellen. Was muss in der Ausbildung der muslimischen RL berücksich-
tigt werden, welche Einstellungen sollten gefördert und welchen entgegenge-
wirkt werden? Wie praxisorientiert bzw. -fremd wird der islamische RU den 
SchülerInnen vermittelt? Welche Rolle spielt der RU bei der Bewältigung von 
Alltagsproblemen muslimischer SchülerInnen? Lässt sich der Islam nach den 
Vorstellungen der muslimischen RL mit den rechtsstaatlichen Prinzipien wie 
Demokratie, Verfassungstreue, Menschenrechte usw. sowie mit modernen Ge-
schlechtsrollen vereinbaren? Haben sie eine Auffassung vom Islam, die die 
Integration der Muslime in Europa fördert? Ziel dieser Studie ist, durch die 
Erhebung und Analyse der Einstellungen der muslimischen RL Antworten auf 
diese Fragen zu finden. 

Der islamische RU sollte nicht nur zur Aufgabe haben, religiöse Inhalte zu 
vermitteln, sondern auch über diese Inhalte zu reflektieren und sie darüber hin-
aus im Hinblick auf das Zusammenleben der Muslime mit Andersgläubigen in 
einer pluralen europäischen Gesellschaft kritisch zu hinterfragen. 

 
 


